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Irrige Meinung. Karl hat CUQ zur Frau genommen, deren

Mann, vteé EL wider beſſeres Wiſſen verſicherte, an ſeiner Clte Im
Kriege gefallen war, da hoffte, daß Berta Eein großes Bauerngut
ſchuldenfrei ihr eigen nannte Nachdem ſie die Ehe geſchloſſen, kam die
Nachricht, daß der Er Mann In der Tat längſt um Spital geſtorben
ald auch ſtellte ſich heraus, daß das Gut, —um deſſen willen Kar die
CTtA geheiratet, mit Schulden überlaſtet bar Kar hatte, leſe Möglich—
keit erwägend, ſich getröſtet, EL könne ſich wieder Berta cheiden
laſſen, da irrtümlich glaubte, das Eheband ſei auflöslich. Las iſt bon
der Gültigkeit dieſer Ehe 3zu ſagen?

Antwort Karl, der der Meinung der erſte Nann ebe noch
und ſeine Ehe mit Crta ſei demnach ungültig, hat die Ehe unerlaubt
und ſakrilegiſch geſchloſſen. Da aber der Er Mann tatſä

1 ereits
um Spital verſtorben war, beſtand das Ehehindernis in der Tat nich
und da Kar wirklich die Ehe mit Crta ſchließen wollte, iſt über die
Gültigkeit erſelben nicht nach dem ewiſſen Karls, ondern nach den
tatſächlichen Umſtänden urteilen gemã Call 1085 „Das Wiſſen
bder die Meinung, daß die Ehe ungültig iſt, ſchlie den Ehekonſens
ni notwendig aus.“ ſt nun aber der Konſens 3u erneuern? Nein,
denn E „wenn die Ehe eines Hinderniſſes ungültig eingegangen
wäre, wird der geleiſtete Konſens als fortdauern präſumiert, blange
nicht die Widerrufung esſelben fe  8 (Can. Im gedachten
alle aber war ein tatſächliches Hindernis nicht einmal vorhanden.

———2—Yt m PPfirg,F eeeeeeeeeeer
Karl gehofft, ein reiches Bauerngut 3u erlangen, enn CU

Crta heiratete, und hatte ledigli QAus dieſem Grunde ſie zur Frau
egehrt; doch ſeine offnung ward getäuſcht. Darf er NMun ſeinen Irrtum
als einen Grund anſehen, der ſeinen Konſens der inneren 1α craub
uInd ungültig ma Die ntwor gibt CA  — 1083, nach dem Eein drei—

Irrtum die Ehe ungültig macht Ein Irrtum betreffs der Perſon,
mag (nach dem heiligen Alfons) überwindlich oder unüberwindlich,

kraß oder Upin, vorausgehend oder begleitend ſein (VI, Ein
Irrtum Etre einer Eigenſchaft, die In einen Irrtum über die Perſon
Usgeht, jede Eigenſchaft, die ausdrücklich als Conditio sine I
1011 von jemandem der anderen Perſon gefordert ird Ein 67  rrtum
betreffend die reihei von Sklaverei. bh agt Call 104 „Irrtum
macht eine andlung ungültig, enn EL Eetwas Etri  „ was ihre eſen
heit begründet oder eine (Conditio sine Jua 0I ausmacht. bn. iſt,
wenn Im ni anderes vorgeſehen iſt, die andlung gültig;
indes kann bei Verträgen der Irrtum die Möglichkeit gewähren, die
Geltung nach den Rechtsbeſtimmungen aufzuheben.“ Allein die Ehe
ein Sakrament, nicht Eern Vertrag in Darum iſt der Irrtum
ni mehr Uunter den kanoniſchen Hinderniſſen aufgezählt, ondern wird
dem natürlichen E entſprechend als ETH den Konſens hindernder
Defekt enannt. irgends findet ſich IMm Rechte eine Beſtimmung, die
eine Rechtshandlung Aus anderem als Aus Irrtum elre der Sub
anz aufzuheben geſtattet Irrtum iſt enn alſches Irteil über eine Sache
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77  M die Ehe ungültig zu machen“, ͤ3.—j agt der heilige Thomas, „muß e
etWwa betreffen, as das Weſen der Ehe ngeht Zwei inge chließt die
Ehe ſe ein, zwei Perſonen, die verbunden werden, und die
ſeitig gegebene Gewalt, mn der die Ehe beſteht. Die er wird durch
einen Irrtum über die Perſon aufgehoben, die zweite durch einen Irrtum
über den Lebensſtand, weil enn Sklave nicht ohne die Einwilligung ſeines
Herrn einem anderen frei die Gewalt über ſeinen Leih übertragen kann.
Qrum behindert nur dieſer zweifache Irrtum die Ehe und kein anderer“
(Supp 9 3.—

Endlich QU ſich geſagt Wenn meine Hoffnung ſich nich
erfüllt, kann ich mich 10 cheiden laſſen. Doch Een einfacher Irrtum über
die Unauflöslichkeit des Ehebandes macht ſelbſt un dem die Ehe
nicht ungültig, Enn er Urſache zur Eingehung der Ehe geweſen iſt,
wie can. 1084 ausdrücklich beſagt. Auch enn Karl, Pare EL nicht n
dieſem Irrtum eéfangen geweſen, N CTta nicht geheiratet 0  E,
bleiht die Ehe gültig. Faſſen wir QAus Gd 1082 bis 1084 zuſammen,

ein Irrtum einfach, EL ſubſtantiell iſt, ſo iſt das etztere der
all, enn EL das betrifft, was objektiv die Sache oder die andlung

ausmachte (can. oder was ſubjektiv derart als weſentlich
angeſehen wird, daß der Konſens E8 als tatſã beſtehend, als C0ON-
ditio sine ua 10u ordert Bewegt ſich der Irrtum aber das, vas
objektiv nuLr eine Eigenſchaft der Ubſtanz, wenn auch von ihr untrenn
bar, iſt (Can. oder was ſubjektiv akzidente iſt und bleibt, ſo ieg
ein einfacher Irrtum vor

Ukareſt. Aug n
VI (Abſtinenzgebot und Gebirgsausflug.) Zwei rieſter verab

reden für den morgigen Freitag einen Ausflug in das Gebirge. „Nimmſt
du dir 9

leiſch mit auf die Tour?“ „Freilich, 8 nähme man denn
Onſt mit! Und ich werde mir doch nicht etwas ſehr Teures kaufen auf
einer Alm.“ Ein Dritter un das Geſpräch ein „So? Wenn man
An einem⸗Sonntag einen Ausflug machen mo  8  un infolgedeſſen
dem vormittägigen Gottesdienſt nicht anwohnen kann, hat der Ausflug
3u unterbleiben Alſo darf man auch an einem Freitag keinen Ausflug
unternehmen, esha das Abſtinenzgebot nich halten kann.“
Hat der Dritte re

Bezüglich des zweiten Kirchengebotes gibt ES bekanntlich eine enge
Entſchuldigungsgründe und eine noch größere Menge von Ausreden
Gewiß entſchuldig davon ſich nicht Eln Ausflug. eL eS ſind ent⸗
ſchuldigt ein und das andere Mal Im Jahre ſolche, die einen weiteren,
das Anhören der ichtmeſſe unmöglich machenden U.  9 unter
nehmen, Eenn ſich ihnen ſo uſt nie Gelegenhei 3u einer ſolchen Erholung
bietet Das ergibt ſich daraus, daß vom Anhören der heiligen Meſſe

So und Feiertagen ausnimemt ineommodum notabhile VoI medio-Criter
Auch vom Abſtinenzgebot entbindet impotentia moralis. Aber muß

on den zwei Prieſtern, die die Mitnahme Fleiſch mehr oder minder


